
Bestellung eines externen Gefahrgutbeauftragten

Sehr geehrte Damen und Herren,

gem. §1 Abs. 1 der Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV) müssen Unternehmen und 
Inhaber eines Betriebes, die an der Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahn-, 
Straßen-, Wasser- oder Luftfahrzeugen beteiligt sind, mindestens einen 
Gefahrgutbeauftragten schriftlich bestellen ....

Der Unternehmer oder Inhaber eines Betriebes muss im Unternehmen oder Betrieb und 
auf Verlangen auch der zuständigen Überwachungsbehörde den Namen des 
Gefahrgutbeauftragten bekannt geben (§ 1 Abs. 3 GbV).

Welche Vorteile hat die Bestellung eines externen Gefahrgutbeauftragten nun für Sie?

1. Keine Kosten für die Ausbildung zum Gefahrgutbeauftragten für den oder die
eigenen Mitarbeiter

2. Die Kosten eines externen Gefahrgutbeauftragten entstehen nur nach Aufwand.
Wenn in Ihrem Betrieb nichts passiert, muss der Gefahrgutbeauftragte auch nicht
tätig werden.  (Von den allgemeinen Aufgaben des Gefahrgutbeauftragten
abgesehen).

Somit ist die Bestellung eines externen Gefahrgutbeauftragten sicherlich für Sie die
Wirtschaftlichste Möglichkeit, Ihrer Verpflichtung als Unternehmer nachzukommen.

Ich freue mich, Ihnen weiter Einzelheiten und Vorteile der Bestellung eines externen
Gefahrgutbeauftragten in einem persönlichem Gespräch darzustellen.

Gerne erstellen wir Ihnen vorab ein unverbindliches Angebot.

Mit freundlichen Grüßen


